
601 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI.GP~ 

Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (539 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Erbschafts
und Schenkungssteuergesetz 1955 abgeändert 

,wird (Erbschafts- und Schenkungssteuer
gesetz-Novelle 1967) 

und 
über den Antrag der Abgeordneten Spiel
büchier und Genossen, betreffend Novel
Iierung des Erbschafts- und Schenkungs-

steuergesetzes (44/ A) 

Die Abgeordneten S p,j e 1 h ü chi e r, H a
b e r 1, P f e if er, Wie 1 a n d n e r und Genos
sen haben am 12. April 1967 einen Initiativ
antrag zur Novellierung des Erbschaf~s- und 
Schenkungssteuergesetzes im Nationalrat einge
bracht. Die Bundesregierung hat dem National
rat am 6. Juni 1967 den Entwurf einer Erb
schafts und Schenkungs~teuergesetz-Novelle 1967 
yongelegt. 

Der Finanz und Budgetausschuß hat diese 
beiden Vorlagen in seinen Sitzungen am 19. Juni 
und 23. Juni 1967 der Vorberatung unterzogen. 
Diesen Sitzungen wohnte auch Bundesminister 
für Finanzen Dr. S c h mit z bei. 

Durch die Regierungsvorlage wird in erster 
Linie der Tarif der Erbschafts- und Schenkungs
steuer und die Freibeträge den wesentlichen Ver
änderungen in den Wertverhältnissen seit dem 
Bundesgesetz vom 27. Mai 1952, BGBl. Nr. 108, 
angepaßt. Der besondere Freibetrag in der Höhe 
von 100.000 S für Schenkungen zwischen Ehe
gatten bringt einen Entfall der Steuerpflicht für 
kleinere und mittlere Vermögen, die infolge des 
geltenden ehelichen Güterrechtes ansonsten ge
geben wäre. Es wird damit der Tatsache, daß die 
Teilnahme be]der Ehegatten am gemeinsamen Er
werb zur Regel geworden ist, Redmung ge
tragen. Weiters wird ,dem Wunsch ,der aner
kannten ReligionSlgesellschaften nach Gleichstel
lung mit den gemeinnützigen und mildtätigen 
Organisationen hinsichtlich der Anwendung des 
ermäßigten Steuersatzes von 50/0 entsprochen. 

Vorgesehen wird außerdem; daß Zuwendungen 
unter Lebenden von' körperlich beweglichen 
Sachen, Entgeltforderungen an inländische juri
stische Personen, die ausschließlich gemeinnützige 
oder kirroliche Zwecke verfolgen, eben~o an ge
setzlich anerkannte Kirchen- und Religionsgesell
schaften aber auch an politische Parteien, von 
der Steuer befreit bleiben. Zu bemerken wäre 
noch, daß ,der § 29 des Gesetzentwurfes einige 
Ausnahmen statuiert, darunter auch eine Mög
lichkeit schafft, daß Erbschafts- und Schenkungs
steuern von einem forstwirtschaftlichen Ver
mögen, mit Rücksich,t auf den langen Umsatz 
,dieser Betriebe und mit Rücksicht auf das Er
for,dernis der Erhaltung forstwirtschaftlichen 
Vermögens, in zehn Jahresraten abgestattet 
werden können. Diese Bestimmung wirkt sich 
aber nicht einschränkend auf eine Eintragung in 
das Grundbuch bei dem Nachfolger im Besitz
recht aus. 

Als Berichterstatter über ,den Ini:tiativantrag 
(44/ A) führte Abgeordneter Ing. S c h e i b e n
g r a f aus, daß die Neufestsetzung der Einheits
werte zum 1. Jänner 1963 eine beträchtliche Er
höhung dieser für Siedlungs- und Einfamilien
häuser gebracht habe und als Folge davon bei 
den auf ,dem Einheitswert basierenden Steuern 
eine Mehl1belastung eingetreten sei. Durch eine 
Verringerung der Steuersätze bis zu einem Ver
mögen von 500.000 S und eine Erhöhung der 
Freibeträge auf das Dreifache sollen diese Mehr
belastungen beseitigt bzw. vermindert werden. 
Außerdem soll die Möglichkeit geschaffen wer
den, die Erbschaftssteuer für überwiegend aus 
Grundvermögen bestehende Erbschaften in drei 
Jahresraten abstatten Zu können. 

Als Verhandlungsgrundlage diente die Regie
rungsvorlage. An der Debatte beteiligten sich 
die Abgeordneten S pie.[ b ü chi e r, Mi t
te r e r, Dr. W ei h s, Pet e r, Dr. S ta r i~ 
b ach e r, J u n g wir t h und der Bundesmini
ster für Finanzen Dr. S c h mit z. Es wurde un
ter anderem darauf hingewiesen, daß es, nach den 
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geltenden Bestimmungen· der Bundesahgaben
ordnunt; in jenen Fällen, in denen durch die 
Vorschreibung der Erbschaftssteuer Härten ent
standen sind, ohneweiters möglich ist, die Ab
stattung der Erbschaftssteuer in mehreren Raten 
bis zu drei Jahren vorzunehmen. Außerdem 
wurde darauf v.erwiesen, daß sich durch die lange 
Dauer der Verlassenschaftsabhandlung ein Hin
auszögern der Er:bschaftsschuld um durchschnitt
lich zwei Jahre ergibt. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungs
vorlage mit Stimmenmehrheit angenommen. 
Hingegen fand der Antrag der Abgeordneten 
S pie I b ü chi e r und Genossen (44/ A), inso
weit er von der Regierungsvorlage abweicht, 

Grundemann-Falkenberg 
Berichterstatter 

nicht d1ie Zustimmung der Mehrheit. Als Bericht
erstattet für den Nationalrat wurde der Abge
ordnete G run dem a n n - F alk e n b erg ge
wählt. 

Der Finanz- und Budge~ausschuß steHt somit 
den An t rag, der Nationalrat wolle be
schließen: 

1. Der Ausschußbericht wird zur Kenntnis ge
nommen. 

2. Dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf (539 der Beilagen) wird die ver
fassungsmäßige Zustimmung erteilt. 

Wien, am 23. Juni 1967 

Machunze 
Obmann 
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